
§ 1  Allgemeines

Die vorliegenden Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbezie-
hungen. Dies gilt auch dann, wenn DlL den Kunden bei Folgegeschäften nicht nochmals auf die Ge-
schäftsbedingungen hinweist. Geschäftsbedingungen des Kunden werden in keinem Fall Vertragsinhalt. 
Dies gilt selbst bei Kenntnis oder wenn DlL der Geltung nicht nochmals ausdrücklich widerspricht, es sei 
denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

Die Geschäftsbedingungen gelten gegenüber Unternehmern und juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts, sowie gegenüber öffentlich rechtlichen Sondervermögen. Unternehmer im Sinne der Geschäfts-
bedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit 
denen in Geschäftsbeziehungen getreten wird, die in Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen 
beruflichen Tätigkeit handeln. 

Es gelten mit Ausnahme der nachstehenden Geschäftsbedingungen ausschließlich die gesetzlichen Vor-
schriften nach deutschem Recht, insbesondere die des BGB.

Alle Vereinbarungen, die zwischen DlL und dem Kunden zwecks Ausführung dieses Vertrages geschlos-
sen werden, sind in dem Vertrag und in diesen Geschäftsbedingungen schriftlich niedergelegt. 

Für die Auslegung von Handelsklauseln sind im Zweifel die incoterms in der jeweils gültigen Fassung 
maßgeblich.

§ 2  Angebot und Vertragsschluss

Angebote sind stets freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder 
Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. Abbildungen, Zeichnungen, Maße, Gewichte 
und sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.

An Kostenanschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behält sich DIL das Eigentums- und Urheber-
recht vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten ohne ausdrückliche, schriftliche Zustimmung nicht zugänglich 
gemacht werden. 

Der Vertrag kommt zustande durch die schriftliche Auftragsbestätigung der DIL oder bei Fehlen einer sol-
chen durch die Ausführung des Auftrages. 

Sämtliche Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabreden des Vertrages bedürfen zu ihrer Rechtswirk-
samkeit der Schriftform oder der schriftlichen Bestätigung. Unsere Mitarbeiter sind nicht befugt, Neben-
abreden zu treffen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt der schriftlichen Vereinbarungen 
hinausgehen. 

Erfolgt die Bestellung auf elektronischem Wege wird DIL den Zugang der Bestellung in der Regel bestäti-
gen. Diese Zugangsbestätigung dokumentiert nur den Eingang der Bestellung und stellt keine verbindliche 
Annahme dar. Die Annahmeerklärung kann jedoch mit der Zugangsbestätigung verbunden werden. 
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§ 3  Preis und Zahlung 

Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk in Euro. Zu den Preisen kommt die Umsatz-
steuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe. Hinsichtlich der Leistungsnebenkosten verweisen wir auf die 
Regelungen des § 4 Ziffer 1 und Ziffer 3. Für den Fall, dass die Leistungserbringung mehr als acht Wo-
chen nach Vertragsschluss erfolgt, werden die am Versandtag geltenden Preise der DIL berechnet. 

Rechnungen sind mangels besonderer Vereinbarung netto zahlbar. 

Bei mehreren fälligen Forderungen behält DIL sich das Recht vor, eine Zahlung, Ratenzahlung oder An-
zahlung des Kunden zunächst zur Tilgung der Schuld zu verwenden, welche die geringste Sicherheit 
bietet, unter mehreren gleichsicheren zur Tilgung der älteren Schuld und unter gleichalten zur verhältnis-
mäßigen Tilgung. 

Der Kunde hat nur dann ein Recht zur Aufrechnung, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festge-
stellt oder durch DIL anerkannt wurden. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde nur ausüben, wenn 
sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 

Der Zahlungsverzug richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften, mit der Maßgabe, dass der Kunde 
durch Mahnung nach Fälligkeit oder ohne weitere Voraussetzungen durch Nichtleistung innerhalb von 14 
Tagen nach Fälligkeit und Rechnungszugang in Verzug gerät. Während des Verzuges hat der Kunde die 
Geldschuld in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Der Nachweis und die Geltendma-
chung eines höheren Schadens bleibt vorbehalten.

Wechsel, Schecks und sonstige Wertpapiere werden nur erfüllungshalber und nach vorheriger schrift-
licher Vereinbarung angenommen. Sämtliche mit der Entgegennahme verbundenen Kosten (z.B. Einzie-
hungs- und Diskontspesen) hat der Kunde unverzüglich zu erstatten. Die Laufzeit von Wechseln ist auf 90 
Tage ab Rechnungsdatum beschränkt. 

Ansprüche der DIL auf die vereinbarte Vergütung verjähren in fünf Jahren. 

§ 4  Versand und Zahlungsverkehr

Die Kosten für Versand und Zahlungsverkehr werden, soweit nichts anderes vereinbart ist, dem Kunden 
gesondert in Rechnung gestellt. DIL kann dabei nach ihrer Wahl entweder eine Pauschale oder die effek-
tiven Kosten berechnen. Die Pauschale beträgt 1% des Bruttorechnungsbetrages. Der Kunde ist berech-
tigt, der DIL geringere Kosten nachzuweisen. 

Die Versandart wird von der DIL nach pflichtgemäßem Ermessen ausgewählt. 

§ 5  Leistungszeit

Die Leistungszeit ergibt sich aus den vertraglichen Vereinbarungen. Verbindliche Leistungszeit oder Fri-
sten bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung der DIL. Die Einhaltung der Leistungszeit 
setzt voraus, dass der Kunde seinen vertraglichen Verpflichtungen und Obliegenheiten vereinbarungsge-
mäß nachkommt. Ist dies nicht der Fall, so verlängert sich die Leistungszeit angemessen, es sei denn, DIL 
hat die Verzögerung zu vertreten. 

Die Leistungszeit verschiebt bzw. verlängert sich angemessen, wenn wir durch höhere Gewalt, aufgrund 
von Arbeitkämpfen oder aufgrund sonstiger nicht von uns zu vertretender Umstände an der rechtzeitigen 
Erbringung unserer Leistung gehindert sind. Dies gilt auch, wenn entsprechende Umstände bei unseren 
Vorlieferanten eintreten. Für hieraus entstehende Schäden haftet DIL aus keinem Rechtsgrund. Dauert 
die Behinderung länger als 3 Monate, ist der Kunde nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, 
hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teiles von seinem Vertrag zurückzutreten. Schadensersatzansprüche 
stehen ihm in diesem Fall nicht zu. 
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Entsteht dem Kunden durch eine von der DIL zu vertretende Verzögerung der Leistung ein Schaden, gel-
ten die gesetzlichen Vorschriften. Hat DIL danach Schadensersatz zu leisten, so beschränkt dieser sich 
auf den im Zeitpunkt des Vertragsschlusses voraussehbaren, typischen Schaden. Die vorstehende Ein-
schränkung gilt nicht, soweit DIL in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder der Verletzung 
von Leib oder Leben zwingend haftet.
 

§ 6  Haftungsbeschränkung

Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich die Haftung der DIL auf den nach der Art 
der Leistung vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei 
leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen der gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen der DIL. Die vor-
stehende Haftungsbeschränkung gilt nicht bei der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit. 

§ 7  Schlussbestimmungen

Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist unser Geschäftssitz. Das 
selbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder ge-
wöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. DIL ist jedoch berechtigt, den 
Kunden am Ort seines Geschäftssitzes bzw. seiner gewerblichen Niederlassung zu verklagen. 

Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung ist Quakenbrück. 

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, wird hierdurch die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise Regelung soll durch eine Regelung ersetzt 
werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der Unwirksamen möglichst näher kommt. 
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